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Seestrasse 26 
3604 Thun 

Steffisburg, 24. August 2009 mn 
 

Allgemeine Publikationen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bitten Sie, nachstehenden Text im amtlichen Teil des Thuner Amtsanzeigers vom  
27. August 2009 zu veröffentlichen. 
 
Für Ihre Bemühungen danken wir bestens.  

Freundliche Grüsse 

Abteilung Präsidiales 
Der Gemeindeschreiber 

Rolf Zeller 

Kopie an 
• Herr Rolf Zeller, Gemeindeschreiber  
• Frau Elisabeth Kopp, Gemeindeschreiber-Stv.  
• Sekretariat Grosser Gemeinderat 
• Archiv-Nr. 10.060.007 
 
     
 
 
 
 

http://www.steffisburg.ch
mailto:praesidiales@steffisburg.ch
mailto:marianne.neuhaus@steffisburg.ch
mailto:amtlich@thuneramtsanzeiger.ch


2 von 3 

S T E F F I S B U R G 
Beschlüsse und Geschäfte des Grossen Gemeinderates vom 21. August 2009 
 
65. Präsidiales; Aufhebung Reglement über den Jugendrat 
 

- Das Reglement über den Jugendrat vom 24. Oktober 2003 wird per 30. September 2009 aufgehoben. 
- Der Beschluss über die Ausserkraftsetzung des Reglements unterliegt gemäss Art. 37 und 50 der 

Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum und ist gemäss Art. 34 der kantonalen Gemeinde-
verordnung im Thuner Amtsanzeiger zu publizieren. 

 
66. Sicherheit; Teilrevision Datenschutzreglement; Genehmigung 

 
- Die Teilrevision des Datenschutzreglements der Gemeinde Steffisburg wird genehmigt. 
- Das revidierte Datenschutzreglement tritt per 1. Januar 2010 in Kraft. 
- Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 37 und 50 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-

rendum und ist gemäss Art. 34 der kantonalen Gemeindeverordnung im Thuner Amtsanzeiger zu 
publizieren. 

 
67. Tiefbau/Umwelt; Sanierung Sonnenrainstrasse; Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 28'000.00  
 inkl. MWST für die zusätzliche Strassenbeleuchtung bis zur Kreuzung Fischbach 
 
68. Dringliche Motion der SP-Fraktion betr. „Sonnenrainstrasse - zusätzliche Strassenbeleuchtung bis  

zur Kreuzung Fischbachweg“ (2009/12); Abschreibung als erfüllt. 
 
69. Postulat der SP-Fraktion betr. „Vandalismus und Jugendgewalt wirksam entgegentreten“ (2009/09); 
 Annahme des Postulates. 
 
70. Postulat der SP-Fraktion betr. „Öffentliche Beschaffung von Computern, die nach IAO-Standards hergestellt 

sind“ (2009/10); Annahme des Postulates und gleichzeitige Abschreibung als erfüllt. 
 
71. Neue parlamentarische Vorstösse; Bekanntgabe und Begründung 

 
71.1 Motion der SP-Fraktion betr. „Virtuelles Jugendparlament“ (2009/20) 
 
71.2 Motion der SP-Fraktion betr. „Energetische Sanierung gemeindeeigener Bauten“ (2009/21) 
 
71.3 Postulat der SP-Fraktion betr. „Vaterschaftsurlaub“ (2009/22) 
 
71.4 Postulat der FDP-Fraktion betr. „Tempo-30-Zone Brucheggweg – Kniebrecheweg – Pfaffenhaltenweg“  
 (2009/23) 
 
71.5 Interpellation der SVP-Fraktion betr. „Fusionsvarianten Zulgtal“ (2009/24) 

 
Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit im Sinne von Art. 5 der Organisationsverordnung bzw. Art. 13 der 
Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates veröffentlicht.  
 
Gegen die vorgenannten Beschlüsse kann gemäss Artikel 60 ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspfle-
ge vom 23. Mai 1989 innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regierungsstatthalter von Thun schriftlich 
und begründet Beschwerde eingereicht werden. Werden sie nicht angefochten bzw. wird das Referendum nicht 
ergriffen, treten sie per 29. September 2009 in Kraft. 
 
Die Geschäfte Nrn. 65 und 66 unterliegen gemäss Art. 37 und 50 der Gemeindeordnung vom 03.03.2002 dem 
fakultativen Referendum. 

Steffisburg, 24. August 2009 

Gemeinde Steffisburg 
Abteilung Präsidiales 


